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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Vorjahr hatte das Zusammenfallen von Rekordgewinnen an den Börsen einerseits
und von Entlassungen begleiteten Unternehmensfusionen und -umstrukturierungen
andererseits der Forderung nach der Einführung einer Kapitalgewinnsteuer Auftrieb
gegeben. In einer auf Verlangen der SP im Januar einberufenen Sondersession befasste
sich das Parlament mit den Konsequenzen aus der Fusion zwischen Bankverein und
Bankgesellschaft zur United Bank of Switzerland (UBS). Weder im National- noch im
Ständerat kam es zu konkreten Entscheidungen, da nur unverbindliche Vorstösse
zugelassen waren. Die Sozialdemokraten präsentierten ein umfangreiches
Massnahmenbündel, in deren Zentrum eine materielle Steuerharmonisierung in der
Schweiz sowie die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer stand. Die Debatte geriet zum
erwarteten Schlagabtausch zwischen Linken und Bürgerlichen. Während sich die Linke
daran stiess, dass die Steuerbefreiung der Kapitalgewinne von Privaten gegen das
Prinzip der Gleichbehandlung aller Einkommensarten und gegen die
Steuergerechtigkeit verstösst, sprachen sich insbesondere Exponenten der SVP gegen
neue Abgaben oder Lohnprozente und für verbesserte wirtschaftliche
Rahmenbedingungen aus. Finanzminister Villiger zeigte sich besorgt über die
ausgebrochene Hektik und warnte vor steuerpolitischen Schnellschüssen. Er erinnerte
an die noch dieses Jahr in Angriff genommenen Vorarbeiten für das künftige
Steuersystem des Bundes, das auf den Hauptpfeilern Mehrwertsteuer, direkte
Bundessteuer und wirtschaftsverträgliche Energiebesteuerung beruhe. Der Einführung
einer Kapitalgewinnsteuer stand er skeptisch gegenüber; allenfalls solle sie zur
Kompensation von Stempelausfällen dienen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.02.1998
URS BEER

Der Ständerat beauftragte den Bundesrat mit einem Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, die Einführung ergänzender Bestimmungen im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer (DBG) sowie im Bundesgesetz über die Harmonisierung
der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) zu prüfen, um
Kapitalgewinne, die aus der Aufgabe einer selbständigen Erwerbstätigkeit erzielt
wurden, mit Blick auf die berufliche Vorsorge der Betroffenen von der Steuer ganz
oder teilweise zu befreien. 2

POSTULAT
DATUM: 17.03.1998
URS BEER

Eine vom EFD eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Berner Steuer-
und Wirtschaftsjuristen Urs Behnisch kam in ihrem Bericht zum Schluss, dass die
Steuerfreiheit für realisierte private Kapitalgewinne ein erheblicher Mangel im System
darstelle. Es verstosse gegen die Rechtsgleichheit, dass Dividenden und Zinsen der
Einkommenssteuer unterliegen, nicht aber Kursgewinne. Sie empfahl daher
mehrheitlich, Kapitalgewinne von Privaten ebenfalls als Einkommen zu besteuern. Eine
Minderheit sprach sich hauptsächlich wegen der administrativen und finanzpolitischen
Schwierigkeiten gegen die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer aus. Zum umgekehrten
Schluss kam ein zweites in Auftrag gegebenes Gutachten des Basler Ökonomen Peter
Kugler, der von einer Kapitalgewinnsteuer abrät, weil es Bund und Kantone jährlich zwar
CHF 700 Mio. einbringe, aber zu einem dreiprozentigen Rückgang des realen
Volkseinkommens führen könne.
Zur Umsetzung der Empfehlungen des Behnisch-Berichts durch das EFD vgl. weiter
unten (Stabilisierungsprogramm 98). 3

BERICHT
DATUM: 09.07.1998
URS BEER

Der Ständerat lehnte ein Postulat Schüle (fdp, SH) (Po. 97.3592) ab, der vorschlug, als
Alternative zu einer Kapitalgewinnsteuer eine neue Steuer auf den Vermögenszuwachs
zu prüfen. Der Vermögenszuwachs aus dem Lohn, der bereits der Einkommenssteuer
unterliegt, wäre dabei befreit worden. Gegen den Vorstoss wurde eingewandt, dass
Vermögenszuwachs auch durch Buchgewinne entsteht und die Besteuerung nicht
realisierter Gewinne im Widerspruch zum heutigen Steuersystem stünde. Hingegen
überwies der Ständerat eine Motion Delalay (cvp, VS) (Mo. 97.3647) zur Aufhebung von
Steuerlücken in Postulatsform, die auf die Einführung einer Depotsteuer, einer Steuer
für kurzfristige Kapitalgewinne für natürliche Personen und eine Besteuerung der
Erträge aus den Kapitalversicherungen mit Einmalprämien zielt. Eine WAK-Minderheit

MOTION
DATUM: 21.09.1998
URS BEER
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des Nationalrates um Jans (sp, ZG) strebte mit einer Motion (Mo. 97.3192) die volle
Besteuerung der Kapitalversicherungen mit Einmalprämien an. Der Vorstoss wurde
unter anderem mit dem Argument bekämpft, dass die WAK ohnehin über den
Behnisch-Bericht zur Schliessung von Steuerlücken diskutieren würde und im Moment
keine Entscheide präjudiziert werden sollten. Der Nationalrat lehnte die Überweisung
der Motion auch in der schwächeren Form des Postulats mit 58:68 Stimmen ab. 4

Eine Parlamentarische Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) verlangte, dass mittels
Änderung von Art. 69 StHG und Art. 218 DBG neu auch in die Bemessungslücke fallende
ausserordentliche Aufwendungen in der ersten Steuerperiode nach dem Wechsel der
zeitlichen Bemessung abzugsfähig sein sollen. Damit wollte der Initiant auf die Tatsache
hinweisen, dass beim Übergang von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung
mit dem System der Direkten Bundessteuer ausserordentliche Aufwendungen wie
insbesondere Unterhaltskosten von Liegenschaften nicht mehr vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden könnten. Dies empfand er insofern als stossend, als die
in die Bemessungslücke fallenden ausserordentlichen Erträge ebenfalls versteuert
werden müssten, worin er eine Verletzung der Steuergerechtigkeit erkannte.
Unterstützt wurde er von einer WAK-Mehrheit um David (cvp, SG), die seiner
Argumentation folgte und negative konjunkturpolitische Auswirkungen befürchtete, da
grössere Renovationen an Liegenschaften verschoben werden müssten. Eine
Kommissionsminderheit um Fässler (sp, SG) lehnte die parlamentarische Initiative ab.
Sie war der Meinung, dass die von der Initiative anvisierten Steuerpflichtigen in der Lage
seien, den für Renovationsarbeiten richtigen Zeitpunkt zu wählen und sich dabei dem
jeweiligen kantonalen Steuerrecht anzupassen. Ausserdem komme der Vorstoss zu spät,
weil der Übergang zur Gegenwartsbesteuerung wie im Kanton Basel-Stadt bereits
erfolgt sei. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit 109:57 Stimmen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.11.1998
URS BEER

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lancierte die Volksinitiative «für eine
Kapitalgewinnsteuer», wonach in Zukunft auch realisierte Gewinne natürlicher
Personen, die mit Aktien und Obligationen etc. erzielt werden, versteuert werden
müssen. Nach geltender Regelung sind nur juristische Personen dieser Steuer
unterworfen. Der Steuersatz soll mindestens 20% betragen, ein Freibetrag von CHF
5000 wird gewährt und Verluste sollen abgezogen werden können. Unterstützung fand
die Volksinitiative bei der SP, mit der Unterschriftensammlung wurde im Mai
begonnen. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 02.12.1998
URS BEER

Eine parlamentarische Initiative Spielmann (pda, GE) verlangte, das Bundesgesetz über
die Harmonisierung der direkten Steuern so zu ändern, dass es den Kantonen und
Gemeinden ermöglicht, das Einkommen natürlicher und juristischer Personen am Ort,
wo es erzielt wird, zu besteuern. Unterstützung erhielt der Vorstoss bei einer
Minderheit der WAK des Nationalrates, die die Steuerkonkurrenz zwischen den
Kantonen als ungesund empfand. Eine Kommissionsmehrheit empfahl die Ablehnung
der Initiative, weil der Wohnort Lebensmittelpunkt sei und bei der Besteuerung Vorrang
geniessen solle. Zudem habe der Steuerwettbewerb positive Auswirkungen auf das
Steuerniveau. Der Nationalrat verwarf die Initiative mit 78 zu 25 Stimmen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.1998
URS BEER

In Ausführung dieser parlamentarischen Initiative Hegetschweiler unterbreitete die
WAK des NR dem Parlament Vorschläge, wie während der Bemessungsperiode beim
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung neben den ausserordentlichen Erträgen neu
auch die ausserordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden können. Der
Grundsatz war in beiden Räten weitgehend unbestritten. Die Neuregelung betraf
namentlich ausserordentliche Kosten für den Liegenschaftsunterhalt,
Einkaufszahlungen in die Pensionskasse, Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,
Weiterbildungs- und Umschulungskosten. Der Nationalrat als Erstrat entsprach in zwei
von drei Punkten den Vorschlägen des Bundesrates; nur in der Frage, ob die neue
Abzugsmöglichkeit nachträglich auch den Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt,
der schon 1995 zur Gegenwartsbesteuerung übergegangen war, gewährt werden sollten,
blieb er bei der Fassung seiner Kommission. Diese wollte den Basler Steuerpflichtigen
aus Gründen der Gleichberechtigung eine Revision der alten Veranlagung ermöglichen,
falls sie damit schlechter gestellt wären als mit dem neuen Jahressteuerverfahren. Der
Ständerat folgte hingegen der Argumentation des Bundesrates, wonach solche

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.12.1998
URS BEER
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Rückforderungen kompliziert und problematisch seien, und voraussichtlich nur von
einem kleinen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden. Schliesslich
verzichtete auch die grosse Kammer darauf, nachdem der Basler Standesvertreter
Plattner (sp) erklärt hatte, dass sein Kanton eine nachträgliche Revisionsmöglichkeit
nicht wünsche. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des DBG
mit 147:2 bzw. 43:0 Stimmen sowie die gleiche Änderung im StHG mit 142:1 bzw. 43:0
Stimmen. 8

Da die bevorstehende Einführung des Euro den Kapitalmarkt flüssiger macht, drängte
die EU-Kommission auf eine Steuerharmonisierung innerhalb der EU-Staaten, um den
in ihren Augen schädlichen Steuerwettbewerb zu bekämpfen. In jedem Land sollen
ausländische Kapitalerträge (ausser Dividenden und Gewinne auf Aktienverkäufen) nach
gleichen Prinzipien besteuert werden. Insbesondere auf Druck von Luxemburg soll auch
die Schweiz verpflichtet werden, die Grundelemente der EU-Vorschläge zur
Vermeidung von Steuerflucht zu übernehmen. Ein von der EU-Kommission
vorgeschlagenes «Koexistenzmodell» würde es jedem Staat überlassen, ob Banken den
Behörden eines anderen Landes Informationen über Zinserträge offenlegen oder ob sie
diese Erträge mit einer Quellensteuer von mindestens 20% belegen. Beim Einzug einer
Quellensteuer ergäbe sich mit der Schweiz ein Systemkonflikt. Während die EU die
Zinssteuer bei der Zahlstelle einziehen will – beispielsweise die Bank, wo ein
ausländischer Kunde ein Konto hat –, befolgt die Schweiz das Schuldnerprinzip. Die
Verrechnungssteuer wird bei demjenigen eingezogen, der eine Anleihe emittiert. Ist er
im Ausland, greift die Verrechnungssteuer nicht. Das Eidgenössische
Finanzdepartement war der Meinung, dass die Verrechnungssteuer in der Schweiz eine
ausreichende Kontrolle der Vermögenserträge erlaube und lehnte insbesondere eine
länderübergreifende Meldepflicht unter den Steuerbehörden kategorisch ab. Zu
vertieften Gesprächen mit Finanzexperten der EU soll es anfangs 1999 kommen. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.12.1998
URS BEER

Das Parlament behandelte in seiner Herbstsession eine Reihe von Vorstössen, die auf
ein Splitting bei der Familienbesteuerung zielten. Mit einer parlamentarischen Initiative
verlangte Nationalrätin Vallender (fdp, AR) (Pa.Iv. 98.448), dass für das Einkommen von
Ehepaaren bei der direkten Bundessteuer in Zukunft der Steuersatz des halben
steuerbaren Einkommens angewendet wird. In ihren Augen ist es nicht gerechtfertigt,
dass mit der Heirat eine kostspielige steuerliche Mehrbelastung verbunden ist. Goll (sp,
ZH) wandte sich mit einer Minderheit der WAK-NR gegen das Begehren mit der
Begründung, Einverdienerehepaare mit hohem Einkommen würden dadurch gegenüber
Alleinstehenden und Konkubinatspaaren bevorzugt. Für die WAK-Mehrheit empfahlen
Cavadini (fdp, TI) und Widrig (cvp, SG), der Initiative Folge zu geben. Mit 70 zu 59
Stimmen folgte das Plenum diesem Antrag. Im Ständerat forderte Simmen (cvp, SO) mit
einer erfolgreichen Motion (Mo. 99.3378) die Erhöhung der Kinderabzüge sowie Abzüge
für die Kinderbetreuung durch Dritte bei der direkten Bundessteuer. Ebenfalls
angenommen wurde ein Postulat Spoerry (fdp, ZH) (Po. 99.3203), welches den
Bundesrat einlud, bei der Weiterbearbeitung der Vorschläge zur Familienbesteuerung
durch die Expertenkommission Locher auch eine Senkung der direkten Bundessteuer
bei gleichzeitiger Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes ins Auge zu fassen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Nationalrat Strahm (sp, BE) verlangte mit einer parlamentarischen Initiative (Pa.Iv.
98.426) eine materielle Harmonisierung der direkten Steuern und eventuell auch der
Erbschafts- und Schenkungssteuern zwischen den Kantonen. Seiner Ansicht nach
zerstört die Steuerkluft zwischen den Ständen den nationalen Zusammenhalt. Auch der
Neue Finanzausgleich (siehe unten) werde die wachsenden Disparitäten nicht
ausgleichen können. Mit der Globalisierung der Wirtschaft und der Konzentration in
Holding- und Sitzgesellschaften würden diese Disparitäten weiterhin anwachsen.
Cavadini (fdp, TI) und Schmid (svp, BE) bekämpften die Initiative im Namen der
Kommissionsmehrheit. Sie wollten die Steuerautonomie der Kantone nicht
beschneiden und befürchteten von der Umsetzung der Initiative allgemein höhere
Steuern. Der Steuerwettbewerb trägt ihrer Meinung nach zu sparsameren Haushalten
bei. Mit 85 zu 56 Stimmen folgte das Plenum dem Mehrheitsantrag und wies die
Initiative zurück. Mit den gleichen Argumenten lehnte der Nationalrat auch eine
praktisch identische Motion (Mo. 97.3666) der SP-Fraktion ab. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Eine Motion der SP-Fraktion (Mo. 97.3663), welche die Besteuerung von natürlichen
und juristischen Personen vom Wohnsitz in den Kanton des Arbeitsorts verlagern
wollte, wurde vom Nationalrat auch als Postulat mit 75 zu 51 Stimmen abgelehnt. Die SP
wies in ihrer Begründung darauf hin, dass die Zentrumslasten zentraler Orte durch
diese Verlagerung ausgeglichen werden könnten. Eine angemessene Rückerstattung an
den Wohnsitzkanton wurde dabei in Aussicht gestellt. Ruey (lp, VD) und Bundesrat
Villiger waren jedoch der Meinung, dass das Problem der Zentrumslasten nicht durch
eine Verlagerung der Besteuerung sondern durch den Finanzausgleich angegangen
werden sollte. Diese Thematik war im Berichtsjahr vor allem in der Westschweiz aktuell
geworden. Das Bundesgericht hatte im Oktober dem Kanton Genf untersagt, bei
Pendlern aus der Waadt Steuern einzufordern. Der Kanton Genf hatte im November
1998 einzelnen gut verdienenden Pendlern schriftlich eine Steuerpflicht in Aussicht
gestellt, nachdem der Kanton Waadt es mehrmals abgelehnt hatte, sich an den
Zentrumslasten des Stadtkantons Genf zu beteiligen. Das Bundesgericht verwies in
seinem Urteil auf das Verbot einer Doppelbesteuerung.
Zur Besteuerung von Wohneigentum siehe unten, Teil I, 6c (Wohnungsbau und
-eigentum). 12

MOTION
DATUM: 16.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat überwiesen wurde ein Aufruf der SVP-Fraktion zum Verzicht auf weitere
Einschränkungen des Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen. Der Wettbewerb
garantiere tiefe Steuern. Die Steuerharmonisierung dagegen könnte Steuererhöhungen
zur Folge haben. Walker (cvp, SG) unterstützte formelle Vereinheitlichungen zwischen
den Kantonen. Fässler (sp, SG) gab zu bedenken, dass die bestehenden
Steuerunterschiede von der Bevölkerung nicht verstanden würden. Nachdem die SVP-
Fraktion Bundesrat Villiger ihre Zusammenarbeit bei der formellen
Steuerharmonisierung zusichert hatte, hiess der Rat die Motion in der Form eines
Postulats mit 98 zu 70 Stimmen gut. 13

POSTULAT
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Nationalrat Imhof (cvp, BL) verlangte vom Bundesrat die Aufhebung der steuerlichen
Doppelbelastung bei Familienunternehmen. Der Steuerabzug sowohl auf dem Gewinn
des Unternehmens als auch auf der Dividende der familieneigenen Aktien sei
ungerechtfertigt. Der Bundesrat empfahl, den Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln. Im
internationalen Vergleich sei die Steuerbelastung der Körperschaften in der Schweiz als
moderat zu werten. Zudem seien Reserven primär im Unternehmen und nicht im
Privatvermögen der Aktionäre zu äufnen. Der Nationalrat folgte diesem Antrag und
überwies die Motion als Postulat. Eine ähnlich lautende Motion Zuppiger (svp, ZH) (Mo.
00.3155), die sich aber über die Familienunternehmen hinaus auch für eine
Abschaffung der Doppelbelastung bei Aktiengesellschaften und normalen Aktionären
einsetzte, wurde vom Nationalrat ebenfalls als Postulat überwiesen. 14

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Entgegen dem Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat in seiner Wintersession
eine Motion Raggenbass (cvp, TG) zur Milderung der Progression bei der direkten
Bundessteuer. Dadurch sollte primär der Mittelstand entlastet werden. Die aktuelle
Besteuerungspraxis hemme die Leistungsbereitschaft und bestrafe
Selbständigerwerbende und Unternehmerinnen. 15

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Zur Milderung der ansteigenden Gesundheitskosten im Alter, insbesondere für
Zusatzversicherungen, verlangte Spielmann (pda, GE) höhere Abzüge bei der direkten
Steuer. Der Nationalrat überwies diesen Antrag als Postulat. Ganz abgelehnt wurde
hingegen eine Motion Jans (sp, ZG) (Mo. 99.3116) zur steuerlichen Gleichstellung von
Pensionskassenleistungen gegenüber Kapitalbezügen aus der dritten Säule. 16

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer Motion forderte Mugny (gp, GE) (Mo. 00.3240) die vollständige steuerliche
Entlastung von berufsbedingten Kinderhütekosten für Einelternfamilien. Der
Bundesrat wies darauf hin, dass solche Abzüge in der Vernehmlassungsvorlage zum
Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern nicht mehr vorgesehen
seien. Am ersten Verhandlungstag wurde die Motion im Nationalrat von Bortoluzzi (svp,
ZH) bekämpft, in der Wintersession aber von der Volkskammer als Postulat überwiesen.
Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Spoerry (fdp, ZH) bereits im Frühjahr
erreicht, dass bestehende Kinderbetreuungskosten-Abzüge in den Kantonen bis zum

MOTION
DATUM: 13.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Inkrafttreten der Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung aufrecht erhalten
werden können. 17

Im Mai unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seinen Entwurf für eine Revision
des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern zwischen Kantonen
und Gemeinden sowie des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer. Die Revision
soll die Veranlagung bei der direkten Steuer vereinfachen und im Falle eines
Wohnortswechsels die Koordination zwischen den Kantonen erleichtern. Die Erhebung
der Bundessteuer wie auch der Staats- und Gemeindesteuer soll in Zukunft jenem
Kanton übertragen werden, in welchem die zu besteuernde juristische oder natürliche
Person am Ende der Steuerperiode ihren Wohnsitz hat. Die WA-Kommission des
Nationalrates hiess die Vorlage oppositionslos gut. Sie sprach sich dafür aus, dass die
Kantone ihre Abzüge für das Bausparen und der Kanton Zürich seine Sonderregelung
bei den Kinderbetreuungskosten aufrechterhalten dürfen, widersetzte sich aber einem
Antrag Chiffelle (sp, VD), der alle Kantone zur Einführung von Abzügen bei den
Kinderbetreuungskosten verpflichten wollte. Diskussionslos wurde die Vorlage vom
Nationalrat im Sinne der WAK gutgeheissen. In seiner Wintersession schloss sich der
Ständerat dem Beschluss des Nationalrates ohne Gegenstimme an. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Der Ständerat überwies eine im Vorjahr vom Nationalrat gebilligte Motion Raggenbass
(cvp, TG) zur Milderung der Progression bei der direkten Bundessteuer als Postulat. 19

MOTION
DATUM: 08.06.2001
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Vallender (fdp, AR) mahnte einen Bericht über die kumulierte
Abgabebelastung an, den sie 1998 gefordert hatte (Einfache Anfrage 00.1130; zum
Postulat siehe hier). Dieser sollte die Entwicklung der Steuern, der
Sozialversicherungsbeiträge und -entgelte darlegen. Der Bundesrat stellte den Bericht
auf Ende Jahr in Aussicht. Mit der Überweisung eines Postulats von Jacqueline Fehr (sp,
ZH) beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz zu
erstellen. Besonders interessiere, wie sich die Einkommens- und
Vermögensverhältnisse nach Abzug aller Steuern und Abgaben in den letzten zehn
Jahren entwickelt hätten. 20

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Nachdem die Bemessung der Gewinn- und Kapitalsteuern für juristische Personen auf
die einjährige Gegenwartsbesteuerung umgestellt worden war, empfahl der Bundesrat
diese Vereinheitlichung auch für natürliche Personen. Seit 1990 sind alle Kantone dem
Vorbild von Basel-Stadt gefolgt und haben die einjährige Gegenwartsbesteuerung
eingeführt – mit Ausnahme von Tessin, Waadt und Wallis, wo Gesetzesänderungen aber
bereits im Gange sind. 21

BERICHT
DATUM: 09.01.2002
MAGDALENA BERNATH

Nationalrätin Fässler (sp, SG) wollte vom Bundesrat wissen (Anfrage 02.1049), wie
Optionen als Lohnbestandteil besteuert werden. In seiner Antwort erklärte der
Bundesrat, dass eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Kantone, der Steuerberatung,
der Wirtschaft und der Eidg. Steuerverwaltung einen Bericht mit Vorschlägen zur
Besteuerung von Mitarbeiteraktien und -optionen vorgelegt habe, welcher im Herbst
2002 in die Vernehmlassung gegeben werde. Je nach den Ergebnissen der
Vernehmlassung wolle der Bundesrat eine Botschaft erarbeiten und diese dem
Parlament 2003 vorlegen.  22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Gestützt auf den Bericht einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern von Bund,
Kantonen und Wirtschaft gab der Bundesrat Vorschläge zur Besteuerung von
Mitarbeiteroptionen in die Vernehmlassung. Mit der Abgabe von Mitarbeiteroptionen
räumt ein Unternehmen seinen Angestellten das Recht auf Erwerb von
Beteiligungsrechten ein. Als Lohnbestandteil müssen die Mitarbeiteroptionen vom
Empfänger als Einkommen versteuert werden. Die Besteuerung soll mit einer
Gesetzesrevision für die verschiedenen Bezugsarten vereinheitlicht werden. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.04.2003
MAGDALENA BERNATH
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In der Herbstsession nahm der Nationalrat diskussionslos eine Motion Banga (sp, SO) an,
welche analog dem Sold für Militär- und Zivilschutzdienst sowie dem Taschengeld für
Zivildienst den Feuerwehrsold von der direkten Bundessteuer befreien will. Eine
parlamentarische Initiative Studer (evp, AG) (Pa. Iv. 03.422), welche die Einführung einer
eidgenössischen Erbschafts- und Schenkungssteuer verlangte, wurde mit dem
Argument abgelehnt, eine solche Steuer käme einem Eingriff in die kantonale
Steuerhoheit gleich, da verschiedene Kantone diese Steuer entweder abgeschafft oder
reduziert hätten. 24

MOTION
DATUM: 08.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Im November verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen. Da Mitarbeiteraktien und -optionen als
Salärbestandteil stark zugenommen haben, sollen sie künftig nach einheitlichem Recht
besteuert werden: Mitarbeiteraktien grundsätzlich zum Zeitpunkt des Erwerbs, wobei
bei gesperrten und damit nicht verfügbaren Aktien der Verkehrswert mit einem
Einschlag von 6% während maximal zehn Jahren reduziert wird. Bei den
Mitarbeiteroptionen, die an der Börse kotiert und damit frei verfüg- und ausübbar sind,
will der Bundesrat den geldwerten Vorteil zum Zeitpunkt des Erwerbs besteuern;
Optionen, die nicht an der Börse kotiert oder gesperrt sind, sollen dagegen erst dann
besteuert werden, wenn sie der betroffene Mitarbeiter ausübt. Allgemein soll der
geldwerte Vorteil, der bei der Ausübung der Option erzielt wird, für die
Steuerbemessung pro Sperrjahr um 10% (bis maximal 50%) vermindert werden. Mit der
vorgesehenen Regelung müssen Arbeitnehmer keine Steuern mehr auf einem
geldwerten Vorteil zahlen, den sie wegen eines späteren Kursverfalls an der Börse gar
nie realisieren können. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.11.2004
MAGDALENA BERNATH

Ende April gab der Bundesrat den Bericht „Um- und Durchsetzung der
Steuerharmonisierung“ in die Vernehmlassung. Der Bericht empfiehlt die Schaffung
einer Kontrollinstanz, welche die kantonalen Steuergesetze und die darauf gestützte
Praxis auf ihre Übereinstimmung mit der formellen Steuerharmonisierung überprüft
und nötigenfalls ein Verfahren einleitet. Die bürgerlichen Parteien lehnten ein solches
Organ ab, weil sie dadurch die kantonale Steuerhoheit bedroht sahen. Die Kantone
selber hegten keine diesbezüglichen Befürchtungen; die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektoren hatte sich schon im vergangenen September lediglich gegen die
Stimme Genfs für die Schaffung einer Kontrollinstanz ausgesprochen. Unterstützung
erhielt das Modell des Bundesrates auch von der SP. 26

BERICHT
DATUM: 26.04.2005
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession nahm die kleine Kammer die Beratungen zum Bundesgesetz über
die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen in Angriff; da Mitarbeiteraktien und
-optionen als Salärbestandteil stark zugenommen haben, sollen sie künftig nach
einheitlichem Recht besteuert werden. Die Linke und vereinzelte FDP-Politiker
kritisierten, dass es wegen fehlender statistischer Erhebungen nicht möglich sei, die
finanziellen Folgen für Bund und Kantone abzuschätzen; es sei deshalb auch nicht
korrekt, von einer haushaltsneutralen Vorlage zu sprechen. Mit 26:7 Stimmen lehnte der
Rat jedoch einen entsprechenden Rückweisungsantrag ab, der vom Bundesrat
zusätzliche Informationen verlangt hatte. In der Detailberatung wehrte sich die SP
vergeblich gegen vorgesehene Steuerrabatte: Bei Mitarbeiteraktien mit einer
Veräusserungssperre wollte sie den Diskont von 6% pro Sperrjahr (während längstens
zehn Jahren) nicht generell, sondern nur für Beträge bis zu 50'000 Fr. gewähren; bei
nicht börsenkotierten oder gesperrten Mitarbeiteroptionen, deren Besteuerung neu
einheitlich statt bei der Zuteilung erst beim Ausübungszeitpunkt erfolgen soll, stemmte
sie sich dagegen, dass der beim Ausüben der Option erzielte geldwertige Vorteil pro
Sperrjahr um 10% (bis maximal 50%) vermindert wird. Beide Anliegen wurden mit 30:7
resp. 26:8 Stimmen abgelehnt. Bei der Ergänzung der Vorschriften zur
Quellenbesteuerung beschloss der Ständerat mit 19:12 Stimmen, den vom Bundesrat
vorgesehenen Maximalsteuersatz von 11,5% auf 10% zu senken. Die Vorlage passierte die
Gesamtabstimmung mit 28:6 Stimmen bei zwei Enthaltungen. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2005
MAGDALENA BERNATH
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Diskussionslos überwies der Ständerat eine im Vorjahr bereits von der grossen Kammer
gebilligte Motion Banga (sp, SO), welche analog dem Sold für Militär- und
Zivilschutzdienst sowie dem Taschengeld für Zivildienst den Feuerwehrsold von der
direkten Bundessteuer befreien will. 28

MOTION
DATUM: 28.09.2005
MAGDALENA BERNATH

Mit 87:67 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) im Vorprüfungsverfahren ab. Der Vorstoss verlangte die Aufhebung
der Besteuerung nach Aufwand. Diese steht Personen offen, die erstmals oder nach
einer Landesabwesenheit von mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel handeln die
Steuerbehörden eine Pauschalsteuer aus, deren Bemessung aufgrund des
Lebenshaltungsaufwandes der Steuerpflichtigen und ihrer Familien erfolgt; bei der
direkten Bundessteuer beträgt sie mindestens den fünffachen Mietzins oder den
fünffachen Eigenmietwert. Nach Auffassung der Linken profitierten nur mobile Reiche
von dieser Art der Steuererhebung, die zudem den Ruf der Schweiz als
Steuerumgehungsparadies zementiere. Die Bürgerlichen wiesen auf die vorhandenen
Kontrollen hin; darüber hinaus sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Vermögensbestandteile und Einkommensquellen der Personen, die nach dem Aufwand
besteuert werden, im Ausland liege, so dass die Schweizer Steuerbehörden oft nicht in
der Lage seien, eine sachgemässe Veranlagung durchzuführen. Diese Art der
Besteuerung stelle demnach keine Privilegierung dar, sondern sei aus praktischen
Gründen angebracht. Ausserdem verfügten diverse europäische Staaten über
steuerliche Ausnahmeregelungen für Ausländer, wodurch ein Wettbewerb entstehe,
dem sich die Schweiz nicht entziehen könne. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

In ihren Antworten auf zwei Vorstösse Berberat (sp, NE) (Frage 05.5276)  erklärte die
Regierung, dass die Quellensteuer nur bei ausländischen Arbeitnehmenden ohne
Niederlassungsbewilligung für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit
erhoben werde. Eine Ausdehnung der Quellensteuer auf alle Arbeitnehmenden würde
das bestehende Steuersystem nicht nur komplizieren, sondern sei auch mit den
geltenden Regelungen nicht vereinbar. Denkbar sei hingegen die Einführung von
obligatorischen Vorauszahlungen, um säumige Zahler mit solchen, die ihre Steuern
rechtzeitig entrichten, gleichzustellen. 30

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 12.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Um reiche Steuerzahler anzulocken, führte der Kanton Obwalden ein degressives
Steuermodell für hohe Einkommen ein, was die Linke heftig kritisierte. In seiner
Antwort auf eine Interpellation Rey (sp, VS) (Int. 05.3652) hielt der Bundesrat fest, dass
sich eine politische Begrenzung des interkantonalen Steuerwettbewerbs nur dann
aufdränge, wenn dieser die Kantone zwinge, die Steuern auf ein Niveau zu senken, das
die Finanzierung der öffentlichen Leistungen verunmöglicht. Je nach konkreter
Ausgestaltung könne ein degressiver Steuertarif den Grundsatz der Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie das Erfordernis einer rechtsgleichen
Besteuerung verletzen. Dies zu überprüfen obliege den Gerichten. – Die kantonalen
Finanzdirektoren gaben bekannt, dem Wettbewerb um die tiefsten Steuern mit einer
Vereinbarung entgegentreten zu wollen. 31

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Antrag des Bundesrates lehnte der Nationalrat eine Motion Rey (sp, VS) ab,
welche einen Kontrollmechanismus verlangt hatte, um die Vereinheitlichung der
zeitlichen Bemessung der direkten Steuer zu überprüfen und die Anwendung des
Steuerharmonisierungsgesetzes sicherzustellen; die Ratsmehrheit war der Auffassung,
dass das Anliegen bereits erfüllt sei. 32

MOTION
DATUM: 08.03.2006
MAGDALENA BERNATH

In seiner Antwort auf eine Interpellation Béguelin (sp, VD) erklärte der Bundesrat, die
Vorschläge zur Schliessung der Kontrolllücke bei der formellen Steuerharmonisierung
seien nicht auf uneingeschränkte Zustimmung gestossen. 24 Kantone hätten sich zwar
grossmehrheitlich dafür ausgesprochen. Die empfohlene Schaffung einer
Kontrollkommission erhielt jedoch weniger Zuspruch. Verbände und Organisationen
zeigten sich noch kritischer. Aufgrund der negativen Reaktionen seien die politischen
Mehrheiten nicht vorhanden, um das Projekt durchzubringen, weshalb der Bundesrat
beschlossen habe, einstweilen auf weitere Schritte zu verzichten. Wenn er aber ein

MOTION
DATUM: 26.09.2006
MAGDALENA BERNATH
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entsprechendes deutliches Signal von der Finanzdirektorenkonferenz erhalte, wolle er
das Thema wieder aufnehmen. 33

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, Artikel 71 Absatz 3 des
Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und
Gemeinden umgehend umzusetzen. Dieser besagt, dass für die Steuererklärung und
die dazugehörigen Beilagen für die ganze Schweiz einheitliche Formulare zu verwenden
sind. Der Bundesrat wies darauf hin, dass in diesem Bereich bereits wesentliche
Fortschritte erzielt werden konnten. Der Nationalrat lehnte die Motion mit 67 zu 108
Stimmen ab. 34

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion der FDP (Mo. 07.3046) und eine Motion Pfisterer (fdp, AG) sowie eine
Standesinitiative aus dem Kanton Solothurn (St. Iv. 05.307) und eine aus dem Kanton
Aargau (St. Iv. 05.310) verlangten eine Vereinfachung der Besteuerung von natürlichen
Personen. Während die FDP sich lediglich für eine Vereinfachung der Besteuerung der
natürlichen Personen einsetzte, schlug der Ständerat Pfisterer eine Flat-Rate-Tax oder
eine Reduktion auf wenige Tarifstufen vor, liess aber die Wahl des definitiven Modells
zur Vereinfachung offen. Auch der Kanton Solothurn schlug eine Flat-Rate-Tax vor,
während der Kanton Aargau in seiner Standesinitiative das zu wählende Modell zur
Vereinfachung der Besteuerung von natürlichen Personen ebenfalls offenliess.
Abgesehen von der Motion Pfisterer lehnte das Parlament alle Vorstösse ab. Die beiden
Standesinitiativen waren zwar zunächst vom Nationalrat angenommen worden, der
Ständerat lehnte diese aber anschliessend wieder ab. 35

MOTION
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

2006 hatte Ständerat Reimann (svp, AG) eine parlamentarische Initiative eingereicht mit
dem Ziel, die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien durch eine
Änderung im Steuerharmonisierungsgesetz und im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer einheitlich zu regeln. Nach der grundsätzlichen Zustimmung der
Schwesterkommission des Nationalrates hatte die SPK-SR einen entsprechenden
Entwurf ausgearbeitet. Dabei hatte sie den höchsten abzugsfähigen Betrag bei der
Bundessteuer für natürliche und juristische Personen auf 10'000 Fr. festgelegt; die
Kantone werden bei ihrer Steuergesetzgebung zwar verpflichtet, derartige Abzüge
zuzulassen, der Umfang bleibt ihnen aber freigestellt. Zudem hatte sie beschlossen, die
Definition der politischen Partei ins Gesetz aufzunehmen und nicht auf dem
Verordnungsweg der Verwaltung zu überlassen. Der Bundesrat lehnte den Entwurf ab:
Aus grundsätzlichen Überlegungen (ausserfiskalische Zielsetzung) und weil er
Doppelspurigkeiten beim (bereits zugelassenen) Politsponsoring der Unternehmen
befürchtete. Wenn die Räte sich für Eintreten aussprechen sollten, so würde er sich
dafür engagieren, diese neue Abzugsmöglichkeit, die ohnehin quer in der Landschaft
stehe, da die Bemühungen der letzten Jahre auf eine Vereinfachung des Steuersystems
zielten, nur bei natürlichen Personen einzusetzen und eine Höchstgrenze deutlich
unter 10'000 Fr. festzulegen. Gegen die Skepsis des links-grünen Lagers trat der
Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen auf den Entwurf ein. In der Detailberatung setzten sich
die Anträge der Kommission auf der ganzen Linie durch. In der Gesamtabstimmung
passierte der Entwurf mit 29 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2008
MARIANNE BENTELI

Im Nationalrat wurden zwei Motionen behandelt, die das Steuersystem für natürliche
Personen vereinfachen wollen. Zum einen überwies er eine Motion Pfisterer (fdp, AG),
die der Ständerat 2007 akzeptiert hatte und welche die Einführung eines neuen
Steuersystems mit einer Flat-Tax oder wenigen Tarifstufen forderte. Weiter stimmte er
für eine Motion der FDP-Fraktion (Mo. 08.3854), die eine Revision des DBG und des
StHG forderte um die Besteuerung von natürlichen Personen zu vereinfachen. Zudem
soll das Recht des Steuerzahlenden auf Einfachheit der Besteuerung verbrieft werden.
Der Bundesrat äusserte Zweifel an diesem Vorhaben, insbesondere glaubte er, dass es
in Widerspruch zu geltenden Bestimmungen in der Bundesverfassung geraten könnte
und beantragte deshalb Ablehnung der Motion auch wenn er mit dem grundsätzlichen
Ziel einer Vereinfachung der Besteuerung übereinstimmte. Der Nationalrat liess solche
Bedenken nicht gelten und überwies die FDP-Motion diskussionslos mit 124 zu 63
Stimmen. 37

MOTION
DATUM: 11.06.2009
NATHALIE GIGER
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Nachdem der Ständerat schon im Vorjahr die Vorlage über die Abzugsfähigkeit von
Zuwendungen an politische Parteien nach dem Entwurf der Kommission gutgeheissen
hatte, behandelte nun auch der Nationalrat dieses Geschäft, das auf eine
parlamentarische Initiative Reimann (svp, AG) zurückgeht. Dabei wird angestrebt, für
die steuerliche Berücksichtigung der Parteispenden eine klare Rechtsgrundlage zu
schaffen. Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass neu nachweisbare Spenden bis zu 10'000
Fr. bei der direkten Bundessteuer in Abzug gebracht werden können. Bei den
Kantonalsteuern soll der Kanton die Höchstgrenze festlegen.

In der Detailberatung war vor allem die Obergrenze von 10'000 Fr. umstritten. Während
einige Ratsmitglieder diese als zu hoch erachteten, wollte eine linke Minderheit diesen
Betrag auf 20'000 Fr. erhöhen unter der Bedingung, dass die Zuwendungen offengelegt
werden müssen. Schliesslich setzte sich der im Entwurf festgelegte Höchstbetrag von
10'000 Fr. durch. Anders als der Ständerat wollte die grosse Kammer jedoch nichts
davon wissen, den Steuerabzug auch juristischen Personen zuzugestehen. Sie schloss
sich mit dieser Meinung dem Bundesrat an, der bereits darauf hingewiesen hatte, dass
Unternehmen andernfalls zweimal steuerlich entlastet würden, da sie bereits heute
Beiträge an politische Parteien als „Polit-Sponsoring“ abziehen können. Der Ständerat
stimmte diesem Punkt in der Differenzbereinigung zu. Der Entwurf wurde in der
Schlussabstimmung mit 37 zu 4 (Ständerat) bzw. 140 zu 43 (Nationalrat) angenommen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
NATHALIE GIGER

Der Ständerat befasste sich mit der Vereinfachung des Steuersystems und behandelte
dabei drei Standesinitiativen (ZH, St. Iv. 08.324; AR, St. Iv. 05.310; SO, St. Iv. 05.307)
sowie eine Motion der FDP-Fraktion. Die Kommissionssprecher wiesen darauf hin, dass
der Bundesrat mit der Überweisung der Motion Pfisterer (fdp, AG) bereits zum Handeln
gezwungen sei und dass nun die Federführung zu einer solch komplexen Reform beim
Bundesrat und nicht bei einer parlamentarischen Kommission liegen solle. Einzig die
Motion der FDP-Fraktion, die eine Revision des DBG und des StHG forderte, sei offen
genug formuliert, um den Handlungsspielraum des Bundesrates und der Kommission
nicht einzuschränken. Der Ständerat folgte der Argumentation seiner Kommission und
lehnte die Standesinitiativen allesamt ab, hingegen überwies er die Motion der FDP-
Fraktion. 39

MOTION
DATUM: 17.03.2010
NATHALIE GIGER

Der Ständerat überwies eine Motion Schweiger (fdp, ZG), die eine umfassende Revision
des Steuerstrafrechts verlangt. Dabei sollen die Strafbestimmungen über die einzelnen
Steuer- und Abgabeerlasse vereinheitlicht und vereinfacht werden und damit die
Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit verbessert werden. Der Bundesrat hatte die
Motion abgelehnt, da er sich nicht zu einer raschen Revision verpflichten wollte. 40

MOTION
DATUM: 15.09.2010
NATHALIE GIGER

Nach der Zustimmung durch den Ständerat im Vorjahr hiess auch der Nationalrat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) gut, die eine umfassende Revision des eidgenössischen
Steuerstrafrechtes anstrebte. 41

MOTION
DATUM: 01.03.2011
LAURENT BERNHARD

In der Wintersession 2013 und der Frühjahrssession 2014 schrieben Stände- und
Nationalrat die Motion Pfisterer (fdp, AG) für eine Vereinfachung der Besteuerung von
natürlichen Personen im Rahmen des Geschäfts 12.060 mangels politischen Willens zur
Umsetzung ab. 42

MOTION
DATUM: 10.03.2014
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2013 und der Frühjahrssession 2014 schrieben Stände- und
Nationalrat die Motion der FDP-Fraktion für eine Vereinfachung des Steuersystems im
Rahmen des Geschäfts 12.060 mangels politischen Willens zur Umsetzung ab. 43

MOTION
DATUM: 10.03.2014
ANJA HEIDELBERGER

01.01.98 - 01.01.18 9ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im November 2015 gab der Bundesrat bekannt, dass er die auf Ende 2015 versprochene
Botschaft zur Revision des Steuerstrafrechts nicht vorlegen werde. Die kritischen
Rückmeldungen aus der Vernehmlassung sowie die Einreichung der Volksinitiative „Ja
zum Schutz der Privatsphäre“ hätten gezeigt, dass die Erfolgschancen dieser Revision
gering seien. Entsprechend werde er die Revision des Steuerstrafrechts
zurückstellen. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.11.2015
ANJA HEIDELBERGER

Die Änderung des Steuerharmonisierungsgesetzes, wie sie in der Wintersession 2016
im Nationalrat behandelt wurde, setzte die im Juni 2014 vom Parlament überwiesene
Motion Pelli (fdp, TI) um. Die Gesetzesänderung sah in Übereinstimmung mit der Motion
vor, dass in Zukunft Steuern auf Maklerprovisionen am Wohnsitz des Maklers respektive
am Geschäftssitz der Maklerfirma erhoben werden. Am Grundstücksort fallen die
entsprechenden Steuern nur noch bei natürlichen oder juristischen Personen ohne
Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz an. Bisher waren in den
Steuergesetzgebungen der Kantone beide Möglichkeiten anzutreffen, was zu einer
doppelten Besteuerung oder Nichtbesteuerung führen konnte. Die Änderung des StHG
war unbestritten und wurde vom Nationalrat einstimmig mit 159 Ja-Stimmen
angenommen. Gleichzeitig sprach sich der Nationalrat für die Abschreibung der Motion
Pelli aus. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Wintersession 2016 stand das Differenzbereinigungsverfahren zur Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens an, nachdem sich zuvor beide Räte im
Grundsatz für die Gesetzesänderung ausgesprochen, inhaltlich jedoch mehrere
Differenzen geschaffen hatten. Diese betrafen insbesondere fünf Aspekte, von denen
der Nationalrat in der ersten Runde zwei bereinigte, indem er sich dem Ständerat
anschloss. So wird in Zukunft die Eidgenössische Steuerverwaltung die einzelnen
Pauschalen für den Berufskostenabzug direkt veröffentlichen und nicht wie
ursprünglich vom Nationalrat vorgeschlagen, lediglich die Methode, nach der die
Pauschalen berechnet werden können. Zudem beschloss der Nationalrat im Sinne des
Ständerats, dass es den Kantonen offengelassen werden soll, ob sie die Tarife monatlich
oder jährlich abrechnen. Längere Beratung bedurfte es hingegen bezüglich der
restlichen Differenzen. Diese betrafen erstens die Möglichkeit für die Behörden, bei
ansässigen Personen mit Bruttoerwerbseinkommen über 120‘000 Franken ähnlich wie
bei nichtansässigen Personen eine nachträgliche, ordentliche Veranlagung von Amtes
wegen vornehmen zu können. Dieser Artikel war vom Ständerat als Entgegenkommen
für die Kantone mit einer grossen Anzahl Grenzgänger – insbesondere für das Tessin –
geschaffen worden, fand jedoch im Nationalrat keinen Anklang. Da sie überdies nicht in
der Vernehmlassungsvorlage enthalten war, beschloss der Ständerat auf Vorschlag der
WAK-SR, auf diese Änderung zu verzichten. Eine zweite Differenz betraf die Höhe der
Bezugsprovision, welche die Arbeitgeber als Entschädigung für die Erhebung der Steuer
erhalten sollen. Diese wollte der Ständerat in Übereinstimmung mit dem Bundesrat bei
einem Prozent festsetzen, während der Nationalrat für eine flexiblere Lösung mit einem
Anteil zwischen 1-2 Prozent plädierte. Mit der Begründung, dass der Bundesrat
anschliessend diesen Anteil noch immer fixieren könne, schloss sich der Ständerat auch
hier dem Nationalrat an. Schliesslich wurde drittens die Frage nach der Höhe der
Pauschalabzüge bei den Gewinnungskosten von KünstlerInnen sowie SportlerInnen und
ReferentInnen behandelt. Auch hier folgte die kleine Kammer auf Vorschlag ihrer WAK
materiell dem Nationalrat und akzeptierte die Abzüge von 50 Prozent für KünstlerInnen
und 20 Prozent für SportlerInnen und ReferentInnen. Dieses Einlenken war darin
begründet, dass bereits heute verschiedene Kantone Abzüge von 50 Prozent vorsehen.
Hingegen bestand der Ständerat auf seiner geänderten Formulierung, da diese
deutlicher ausdrücke, dass es sich bei dem Betrag um einen Pauschalabzug handle und
die effektiven Gewinnungskosten anschliessend nicht mehr geltend gemacht werden
können. Der Nationalrat hatte gegen diese letzte, formelle Änderung durch den
Ständerat nichts einzuwenden und nahm die Revision schliesslich mit 191 zu 4 Stimmen
bei 2 Enthaltungen an. Der Ständerat stimmte ihr abschliessend mit 43 Ja-Stimmen
sogar einstimmig zu. In der Folge müssen – wie beide Räte betonten –  die im Rahmen
dieser Revision gefällten Entscheidungen auch in der Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) umgesetzt werden. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Im März 2015 reichte Thomas de Courten (svp, BL) ein Postulat zum Abbau von
Regulierungskosten durch die formelle Harmonisierung von Verfahren, Fristen und
Zahlungsintervallen im Unternehmenssteuerbereich ein. Dieses hatte zum Ziel,
Unterschiede bei der Gewinn-, Grundstückgewinn- und Lohnquellensteuer zwischen
den Kantonen zu reduzieren, da diese den Unternehmen, insbesondere den Mikro- und
Kleinunternehmen, hohe Zusatzregulierungskosten bereiteten. Durch eine
Harmonisierung zwischen den Kantonen könnten diese Kosten reduziert werden, ohne
dass den Kantonen Steuereinbussen entstünden. Dazu müssten die Kantone aber eng in
die Überarbeitung miteinbezogen werden. Der Bundesrat pflichtete dem Anliegen des
Postulanten bei, da ein Regulierungskostenbericht vom Dezember 2013 eine
Harmonisierung von Fristen und Zahlungsintervallen ebenfalls als prüfenswert taxiert
hatte. Weil im Anschluss an diesen Bericht jedoch das EFD in Zusammenarbeit mit den
Kantonen mit der diesbezüglichen Prüfung und Berichterstattung bis 2016 beauftragt
worden war, empfahl der Bundesrat das Postulat zur Ablehnung. 

In der Frühjahrssession 2017 wurde das Postulat im Nationalrat behandelt. De Courten
wies darauf hin, dass der vom Bundesrat auf 2016 in Aussicht gestellte Bericht noch
nicht erschienen und allgemein seit dem Bericht 2013 „nicht viel Spürbares tatsächlich
passiert" sei. So hatten bereits 2015 ein Postulat Föhn (svp, SZ) und ein Postulat
(15.3720) Gössi (fdp, SZ) sowie die Motion Fournier (cvp, VS) eine beschleunigte
Umsetzung der im Regulierungskostenbericht präsentierten
Verbesserungsmassnahmen verlangt – bisher ohne zählbare Erfolge. Bundesrat Maurer
kündigte die Veröffentlichung des zuvor auf das Jahr 2016 angesetzten Berichts, der in
Zusammenarbeit mit den Kantonen und der Schweizerischen Steuerkonferenz
entwickelt werde, auf die zweite Hälfte des Jahres 2017 an. Entsprechend bat er den
Nationalrat darum, diesen Bericht abzuwarten, das Postulat abzulehnen und
anschliessend noch offene Forderungen durch einen neuen Vorstoss einzubringen.
Diesem Vorschlag folgte der Nationalrat jedoch nicht und stimmte mit 133 zu 56
Stimmen bei 3 Enthaltungen für die Annahme des Postulats. Die ablehnenden Stimmen
und die Enthaltungen stammten allesamt aus der SP- und Grünen-Fraktion, die das
Postulat einstimmig ablehnten, sowie vereinzelt aus der CVP/EVP-Fraktion. 47

POSTULAT
DATUM: 27.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2017 sprach sich nach dem Nationalrat auch der Ständerat
einstimmig mit 40 Stimmen ohne Enthaltungen für die Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes und für die Abschreibung der Motion Pelli (fdp, TI) aus.
In Zukunft werden folglich entsprechend dem Bundesgerichtsurteil von 2002 Steuern
auf Maklerprovisionen am Wohnsitz des Maklers respektive am Geschäftssitz der
Maklerfirma erhoben. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2017
ANJA HEIDELBERGER

Eine Motion Jauslin (fdp, AG) hat zum Ziel, einen allgemeingültigen, an die
Marktentwicklung angebundenen Verzugs- und Vergütungszins zu Bundessteuererlassen
zu schaffen. Dies soll eine Harmonisierung der Zinsen bei Bundessteuererlassen
ermöglichen. Der Motionär stiess sich daran, dass Unternehmen, die nicht in der Lage
sind, die Steuern fristgerecht zu bezahlen, für die direkte Bundessteuer, die
Mehrwertsteuer sowie Stempelabgaben, Automobil-, Tabak- und Biersteuer
unterschiedliche Verzugszinsen zahlen müssen, die zudem mit 3 bis 5 Prozent über den
Marktkonditionen liegen. Momentan liegt die Kompetenz zur Festlegung der Verzugs-
und Vergütungszinsen beim EFD. In Zukunft sollen laut der Motion diese Zinsen mit
einem geringfügigen Zuschlag für das Handling an einen marktkonformen
Referenzzinssatz gebunden werden. 
Der Bundesrat wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass im Privatrecht
Verzugszinsen von jährlich 5 Prozent ohne Anlehnung an Marktkonditionen vorgesehen
sind. Entsprechend äusserte er die Besorgnis, dass mit dem von der Motion
geforderten Verzugszinssatz die Steuerforderungen des Fiskus als Letztes beglichen
würden, was zu Mindereinnahmen führen würde. Die Harmonisierung der
verschiedenen Zinssätze erachtete er hingegen als sinnvoll, auch wenn die freiwilligen
Vorauszahlungen bei der direkten Bundessteuer auch weiterhin einem eigenen,
zusätzlichen Zinssatz unterliegen würden. Während der Behandlung der Motion durch
den Nationalrat wies Finanzminister Maurer zudem darauf hin, dass die einzelnen
Steuern neben unterschiedlichen Verzugszinsen auch unterschiedlichen
Voraussetzungen unterliegen. So müssten bei einer Vereinheitlichung der Tarife auch
diverse Fragen zum Beispiel zu den Verfalldaten geklärt werden, wodurch der
Verwaltungsaufwand im Vergleich zum Nutzen einer solchen Änderung deutlich
überwiegen würde. Dies sah der Nationalrat anders und nahm die Motion mit 138 zu 49

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Stimmen (bei einer Enthaltung) an. Während die Fraktionen der SVP, FDP, CVP/EVP und
GLP die Motion geschlossen und die BDP-Fraktion sie mehrheitlich befürworteten, fand
sie bei der SP (mehrheitlich) und den Grünen (geschlossen) keine Zustimmung. 49

Im Dezember 2017 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht in Erfüllung des
Postulats de Courten (svp, BL) zum Abbau von Regulierungskosten durch die
Vereinheitlichung von Verfahren bei den direkten Steuern zwischen den Kantonen.
Gemäss Bericht sehe die Bundesverfassung zwar eine Harmonisierung bei den direkten
Steuern vor, da jedoch Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge in der
Verantwortung der Kantone lägen, gäbe es zum Beispiel beim
Steuererklärungsverfahren und beim Steuerbezug vielfältige kantonale Regelungen. Als
Ergebnis der Finanzautonomie der Kantone müsse man entsprechend zwischen einer
Effizienzsteigerung durch Vereinfachung und einem Eingriff in die kantonale
Steuerautonomie abwägen. Da jedoch eine Harmonisierung von der Unterstützung der
Kantone abhänge und die kantonalen Steuerverwaltungen ablehnend auf die
Forderungen des Postulats reagiert hätten, sehe der Bundesrat „kaum
Erfolgsaussichten für eine weitere Harmonisierung“. Stillschweigend schrieb der
Nationalrat das Postulat in der Sommersession 2018 ab. 50

BERICHT
DATUM: 01.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Indirekte Steuern

Der Bundesrat senkte den Steuersatz für ausländische wie inländische Spirituosen auf
CHF 29 für den Liter reinen Alkohol. Der neue Einheitssatz war die Folge einer
Steuerharmonisierung, zu der die Schweiz aufgrund der GATT/WTO-Verträge
verpflichtet worden war. Danach dürfen eingeführte Spirituosen nicht mehr
diskriminiert werden. Bisher waren die einheimischen Destillate mit CHF 26, die
ausländischen zwischen CHF 32 und CHF 58 je Liter reinen Alkohols besteuert worden.
Die neue Regelung tritt am 1. Juli 1999 in Kraft und wird zu Steuerausfällen von rund
CHF 30 Mio. führen. Die Höhe der einheitlichen Steuer war ein Kompromiss zwischen
den Obst-/Spirituosenverbänden und den Organisationen der Suchtprävention sowie
den Gesundheitsbehörden; beide Seiten waren jedoch mit dem festgesetzten
Steuersatz nicht restlos zufrieden. Die eine Seite war der Meinung, dass die Schweizer
Brenner und Obstproduzenten nur mit einem tieferen Satz überleben könnten,
während die andere eine Zunahme des Alkoholkonsums befürchtete. Ferner beschloss
der Bundesrat, die Abgabe auf einem Päckchen Zigaretten auf den 1. Januar 1999 um 30
Rappen zu erhöhen. Damit soll sich der Ertrag aus der Tabakbesteuerung, der
vollumfänglich der Mitfinanzierung der AHV/IV dient, auf rund CHF 1.6 Mrd. pro Jahr
erhöhen. 51

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 29.09.1998
URS BEER

Finanz- und Ausgabenordnung

Ständerat Loretan (fdp, AG) verlangte in einer Motion (Mo. 99.3040), dass der Bundesrat
dem Parlament einen Gesetzesentwurf zur Aufhebung von Bagatellsubventionen
unterbreite. Gerade bei Kleinsubventionen sei die Wirkung marginal, der
Verwaltungsaufwand hingegen zu gross. Loretan wehrte sich in den Verhandlungen
gegen den Antrag des Bundesrates, die Motion als Postulat zu überweisen. Gegen das
Begehren überhaupt sprach sich Maissen (cvp, GR) aus. Das quantitative Kriterium der
Motion (Subventionen bis CHF 30'000 oder CHF 50'000) sei zu grobschlächtig.
Fraktionskollegin Simmen (cvp, SO) hatte grundsätzlich gegen eine kritische
Überprüfung von Kleinsubventionen nichts einzuwenden. Weil aber auch
Kleinsubventionen ihre Berechtigung hätten und in vielen Fällen einiges bewirken
könnten, sprach sie sich ebenfalls gegen das Begehren aus. Onken (sp, TG) wollte viel
eher bei grösseren Subventionen anpacken, wo wirkliches Sparpotential bestünde.
Bundesrat Villiger bedauerte, dass der Motionär an der Form der Motion festhielt und
empfahl sie zur Ablehnung. Gerade im Kulturbereich, würden auch kleine
Bundesbeiträge positive Wirkungen erzielen. Der Rat lehnte das Begehren mit 15 zu 12
Stimmen ab. 52

MOTION
DATUM: 09.06.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Der Nationalrat überwies eine Motion Christen (fdp, VD) (Mo. 99.3557) diskussionslos als
Postulat. Das Begehren verlangte, dass in Zukunft Beiträge der öffentlichen Hand an
Kulturinstitutionen bei der Festlegung der Entschädigungen für Urheber- und
verwandte Schutzrechte nicht mitgerechnet werden sollen. Dazu wäre eine Änderung
des Bundesgesetzes über das Urheberrecht (URG) notwendig geworden. 53

MOTION
DATUM: 22.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

In der Frühjahressession nahm der Nationalrat als Zweitrat Kenntnis vom zweiten Teils
des Subventionsberichtes. Die Finanzkommission bemängelte, dass die Subventionen
nicht merklich abgesenkt werden konnten. Gleichwohl beantragte sie zustimmende
Kenntnisnahme. Bürgerliche Parlamentarier erwarteten zusätzliche Massnahmen zur
Kosteneindämmung. Dagegen opponierte Fässler (sp, SG). In der Finanzkommission
würden zu viele unausgewogene Sparbefehle ausgesprochen. Bundesrat Villiger
erklärte, gespart werden könne vor allem bei zukünftigen Subventionen. Die
bestehenden seien kaum mehr wegzubringen. 54

BERICHT
DATUM: 16.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Nationalrat Zbinden (sp, AG) ersuchte den Bundesrat in einem Postulat (Po. 00.3128) um
eine systematische Sichtbarmachung staatlicher Leistungen. Diese Massnahme sollte
die oft als asymmetrisch empfundenen Tauschbeziehungen zwischen Bund und
Steuerzahlenden nachvollziehbarer gestalten, die staatliche Legitimation stärken und
der Steuer- und Abgabenmüdigkeit vieler Bürger entgegenwirken. Im Einvernehmen mit
dem Bundesrat wurde das Postulat in der Sommersession angenommen. Ein anderes
Ziel verfolgte Parteikollegin Leutenegger (BL) mit einer parlamentarischen Initiative. Sie
verlangte die Einführung der Meldepflicht bei staatlichen Leistungen oder
Begünstigungen an öffentliche oder private Unternehmungen. Vielfach würden
staatliche Behörden durch versteckte Drohungen zu finanziellen Beihilfen oder
Steuererlassen gezwungen. Dies führe zu einer Verzerrung des interkantonalen
Steuerwettbewerbs. Mit 73 zu 50 Stimmen wurde der Initiative keine Folge gegeben. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit ihrer Forderung nach einer Reduktion der Staatsquote auf das Niveau von 1990
hatte die SVP-Fraktion Erfolg. Vergeblich wurde die Motion von der SP, der EVP und den
Grünen bekämpft. Fässler (sp, SG) führte den Ausgabenanstieg auf die Arbeitslosigkeit
zurück und nicht – wie in der Motion beschrieben – auf den Ausbau der
Staatstätigkeiten. Mit 92 zu 71 Stimmen überwies der Nationalrat das Begehren als
Postulat. Ausserdem verlangten die Finanzkommissionen beider Räte (FK-NR und FK-
SR) vom Bundesrat, das Budget 2002 und den Finanzplan 2003-2005 in der Weise zu
konzipieren, dass sich die Staatsquote merklich reduziere, wobei der Einfluss der
demographischen Entwicklung auf die AHV/IV auszuklammern sei. Der Bundesrat hielt
fest, dass das Finanzleitbild 2002-2004 eine kontinuierliche Absenkung der
Staatsquote auf 11,2% anstrebt und beantragte, beide Motionen abzulehnen. Der Gefahr
eines überproportionalen Anstiegs der Bundesausgaben will der Bundesrat mit einer
Koppelung derselben an die Entwicklung der Einnahmen entgegentreten. Konjunkturelle
Mehreinnahmen sollen primär zur Tilgung der Bundesschuld eingesetzt werden. Die
Fraktionen der Bürgerlichen standen dem Kommissionsanliegen zustimmend
gegenüber, die rot-grünen Ratsmitglieder und die EVP nahmen mehrheitlich eine
ablehnende Haltung ein oder verlangten die Umwandlung in ein Postulat. Schliesslich
überwies der Nationalrat seine Motion (Mo. 00.3600) mit 78 zu 67 Stimmen. Der
Vorstoss (Mo. 00.3611) wurde im Ständerat lediglich als Postulat überwiesen. 56

MOTION
DATUM: 05.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Mit einer Motion forderte Ständerat Pfisterer (fdp, AG) den Bundesrat auf,
institutionelle Hilfen für die bessere Verknüpfung der Sach- und der Finanzpolitik im
politischen Alltag bereit zu stellen, um den Einfluss des Parlaments zu verbessern. Mit
der vorgesehenen Unterstützung sollte jedes Parlamentsmitglied die Chance haben,
gesamtheitlich in die finanz- und sachpolitische Diskussion eingreifen zu können.
Bundesrat Villiger hielt das Anliegen für berechtigt, aber eine Gesetzesänderung nicht
für notwendig. Der Ständerat überwies den Vorstoss als Postulat. 57

MOTION
DATUM: 13.03.2001
MAGDALENA BERNATH
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Anlässlich der Vorberatungen des Budgets 2002 äusserte die Finanzkommission des
Ständerates Unbehagen, dass die nur sechs Personen umfassende Finanzdelegation im
Namen des gesamten Parlaments dem Bundesrat grünes Licht geben könne für einen
milliardenschweren Kredit für die Luftfahrt. Trotz der gebotenen Eile scheine ihr dies
sehr problematisch. Sie beabsichtige deshalb, der staatspolitischen Kommission die
Einführung einer Obergrenze für Beträge vorzuschlagen, über welche die
Finanzdelegation entscheiden könne, beispielsweise 100 Mio Fr. Bei höheren Beträgen
müsste eine Sondersession einberufen oder das Geschäft zumindest der
Finanzkommission oder der WAK übergeben werden. Nationalrätin Vallender (fdp, AR)
reichte eine Motion ein, welche solche ausserordentlichen Ausgabenentscheide des
Bundesrats mit Absegnung durch die Finanzdelegation auf Beträge von 100 Mio Fr.
(resp. 500 Mio Fr. bei einstimmiger Zustimmung durch die Finanzdelegation) limitieren
will. 58

MOTION
DATUM: 20.11.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Hinblick auf seine finanzpolitische Standortbestimmung im Herbst 2003 will der
Bundesrat sämtliche Vorschläge unabhängig von ihrer Herkunft prüfen, auch den von
Nationalrat Walker (cvp, SG) erwähnten Massnahmenkatalog von economiesuisse (Frage
02.5158). In seiner Antwort auf eine Interpellation desselben Parlamentariers betonte
der Bundesrat, dass die Schuldenbremse keine strukturellen Defizite mehr zulasse und
dass die Überprüfung der Bundesaufgaben schwergewichtig durch die betreffenden
Verwaltungseinheiten erfolge. 59

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Zwei parlamentarische Vorstösse betrafen die finanzpolitischen Kennzahlen: Auf eine
Interpellation Loepfe (cvp, AI) (Int. 01.3689), weshalb die Schweiz nicht in den OECD-
Statistiken für die Staats- und die Finanzquote erscheine, antwortete der Bundesrat,
dass die schweizerische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung die OECD-Standards
noch nicht erfülle. Strittig sei die Frage, ob Sozialversicherungen dem öffentlichen oder
dem privaten Sektor zugeordnet werden; in der Schweiz betreffe dies insbesondere die
Krankenversicherung und die berufliche Vorsorge (beide sind zwar gesetzlich
vorgeschrieben, sind aber weitgehend privatwirtschaftlich organisiert). Strahm (sp, BE)
wollte den Bundesrat beauftragen, das Konzept der Fiskalquote an die OECD-Kriterien
anzupassen und diese Vergleichszahl ohne die Krankenversicherungsbeiträge zu
publizieren oder allenfalls beide Konzepte mit und ohne KV-Prämien nebeneinander zu
veröffentlichen, da die unterschiedliche Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den
Staat in Prozent des Bruttoinlandprodukts) zu einer Verzerrung im internationalen
Vergleich führe. Der Bundesrat erklärte sich bereit, das Postulat anzunehmen. 60

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit knappem Mehr (91:84), einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge zu geben, welche die Kompetenz
der Finanzdelegation des Parlaments zur Bewilligung von ausserordentlichen und
dringlichen Ausgabenentscheiden des Bundesrats begrenzen will. Der im Nachgang
zum Entscheid der Regierung zur Unterstützung der Swissair im Herbst 2001
eingereichte Vorstoss verlangt, dass der Bundesrat nur noch dringliche
Ausgabenbeschlüsse bis zu maximal 100 Mio Fr. verabschieden darf. Bei höheren
Summen soll nicht mehr wie bisher eine Zustimmung der Finanzdelegation ausreichen,
sondern auf jeden Fall ein Parlamentsentscheid notwendig sein. Die Finanzkommission
des Nationalrats hatte diesen Vorstoss vergeblich mit dem Argument bekämpft, dass
sich die bisherige Ordnung bewährt habe und die vorgeschlagene Regelung für wirklich
dringliche Entscheide zu schwerfällig sei. (Siehe auch hier für weitere Informationen.) 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit 90:75 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion Folge, welche die Einführung des Finanzreferendums auf Bundesebene
verlangt. Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen, die neue einmalige oder neue
wiederkehrende Ausgaben nach sich ziehen, sollen ab einem bestimmten Betrag dem
fakultativen Referendum unterstehen. Gemäss der Mehrheit der vorberatenden SPK
könnten einzelne konkrete Ausgaben für das Volk von grösserem Interesse sein als
abstrakte Gesetze. Analysen auf Gemeinde- und Kantonsebene hätten zudem gezeigt,
dass das Finanzreferendum eine bremsende Wirkung auf die Ausgaben und die
Verschuldung habe. Linke und Teile der CVP lehnten den Vorstoss ab mit dem Hinweis,
dass die Ausgaben zumeist auf Gesetzen beruhen, die bereits dem Referendum
unterstanden. Eine weitere parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion (Pa. Iv.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2004
MAGDALENA BERNATH
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03.402), welche die Einführung eines Behördenreferendums für Parlamentsbeschlüsse
verlangte, die zu nennenswerten Mehrausgaben führen, wurde verworfen. 62

Gegen den Antrag des Bundesrates stimmte der Nationalrat einem Entwurf seiner SPK
zu einer Änderung des Finanzhaushaltsgesetzes zu. Für dringliche Beschlüsse der
Finanzdelegation des Parlaments soll neu eine Obergrenze von 250 Mio Fr. gelten; ein
Minderheitsantrag hatte die Obergrenze bei 0,5% der Einnahmen festlegen wollen, um
eine später nötige Anpassung an die Teuerung zu vermeiden. Damit zog der Rat die
Konsequenzen aus dem Swissair-Grounding, als das Parlament vor ein Fait accompli in
Milliardenhöhe gestellt worden war. Der Ständerat trat auf die Vorlage nicht ein. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MAGDALENA BERNATH

Ende November präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Totalrevision des
Finanzhaushaltgesetzes. Diese ist notwendig, damit der Bund bis 2007 ein neues
Rechnungsmodell einführen kann, bei dem Budgetierung, Buchführung und
Rechnungslegung neu einheitlich nach kaufmännischen Grundsätzen erfolgen und
Rechnungsaufbau und Finanzberichterstattung der in der Privatwirtschaft
gebräuchlichen Darstellung entsprechen. Die Gesetzesrevision sieht zudem die
Verankerung der finanziellen Steuerung von Verwaltungseinheiten vor, welche mit
Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG) geführt werden. Damit stellt das neue
Rechnungsmodell die notwendigen Informationen sowohl für die strategisch-politische
Steuerung als auch für die operative Ebene der Verwaltungs- und Betriebsführung
bereit, indem es die Transparenz über die durch die politischen Behörden zu
treffenden Entscheide verbessert und das Parlament bei der Ausübung seiner
Budgethoheit unterstützt. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Frühjahr nahm der Nationalrat die Beratungen zur Totalrevision des
Finanzhaushaltgesetzes in Angriff. Eintreten war unbestritten. In der Detailberatung
scheiterte die Linke mit all ihren Anträgen, welche die unverändert übernommenen
Bestimmungen zur Schuldenbremse betrafen: Weder müssen Parlament und Regierung
bei der Führung des Bundeshaushaltes künftig ausser der Finanzierungs- und der
Erfolgssicht auch der Konjunktur Rechnung tragen, noch wird der Bund dazu
verpflichtet, die ihm gesetzlich zustehenden Einnahmen lückenlos und fristgerecht
geltend zu machen; Bundesrat und Bundesversammlung haben jedoch weiterhin bei
jeder Vorlage den aus der Schuldenbremse resultierenden Höchstbetrag der
Gesamtausgaben zu berücksichtigen. Ebenfalls keine Mehrheit fand das Anliegen der
Linken, die Regierung solle beim Entwerfen und beim Vollzug des Voranschlages die
sich bietenden Möglichkeiten für Mehreinnahmen nutzen. Bei den dringlichen
Kreditbegehren beschnitt die grosse Kammer gegen die Empfehlungen von FDP und
CVP mit 88:67 Stimmen die Kompetenzen von Bundesrat und Finanzdelegation:
Letztere sollte nur noch Beiträge von maximal 0,5% der im laufenden Jahr budgetierten
Einnahmen (zur Zeit ca. 250 Mio Fr.) bewilligen dürfen, einem höheren Kreditbetrag
müsste das Parlament zustimmen, notfalls an einer ausserordentlichen Session; die
Ratsminderheit hatte vergeblich darauf hingewiesen, dass es sich beim Fall Swissair, wo
die Finanzdelegation im Schnellverfahren 1,2 Mia Fr. gesprochen und so das Parlament
vor vollendete Tatsachen gestellt hatte, um eine einmalige Situation gehandelt habe. Um
sicherzustellen, dass die Schuldenbremse auf alle Fälle eingehalten wird, verschärfte
der Nationalrat gegen den Widerstand von Regierung und links-grünem Lager das
parlamentarische Verfahren bei der Behandlung des Budgets: Neu darf der
Einigungsantrag über den Voranschlag des Bundes gegenüber dem Beschluss der
dritten Beratung, der den tieferen Betrag vorsieht, nur Mehrausgaben vorsehen, die
keine Überschreitung des Höchstbetrages zur Folge haben. Schliesslich verstärkte die
grosse Kammer die Mitwirkung des Parlaments und entschied, dass der Finanzplan den
Räten nicht wie bis anhin nur zur Kenntnisnahme, sondern zur Genehmigung vorzulegen
sei. Die Vorlage passierte die Gesamtabstimmung mit 93:61 Stimmen; abgelehnt wurde
sie von den Grünen und den Sozialdemokraten. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2005
MAGDALENA BERNATH
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In der Sommersession behandelte der Ständerat  die Totalrevision des
Finanzhaushaltsgesetzes: Er begrüsste die bessere Vergleichbarkeit der
Rechnungslegung des Bundes mit jener der Kantone, der Gemeinden, aber auch des
Auslandes. In der Detailberatung verpflichtete er Parlament und Regierung, Sach- und
Finanzierungsentscheide soweit als möglich aufeinander abzustimmen. Unverändert
aus dem alten Gesetz übernommen wurden die Ausführungsnormen zur
Schuldenbremse; abgelehnt wurde hingegen ein Antrag Leuenberger (sp, SO), beim
Entwurf und Vollzug des Voranschlags auch nach Möglichkeiten für Mehreinnahmen zu
suchen. Bei der dringlichen Kreditsprechung beharrte die kleine Kammer im Gegensatz
zum Nationalrat auf dem geltenden Recht, wonach der Bundesrat eine nicht
budgetierte Aufgabe, die keinen Aufschub erträgt, vor der Bewilligung eines
Nachtragskredites durch die Bundesversammlung beschliessen kann, wobei er wenn
möglich die vorgängige Zustimmung der Finanzdelegation einholt. Um weitere Fälle
analog dem Scheitern des Rüstungsprogramms 2004 zu verhindern, schlug Reimann
(svp, AG) eine Änderung im Differenzbereinigungsverfahren vor: Die Einigungskonferenz
sollte zu jeder einzelnen Differenz eines Budgets oder eines Verpflichtungskredits
einen separaten Antrag stellen; bei Ablehnung des Antrages sollte der
Verpflichtungskredit gestrichen resp. der tiefere Betrag aus der dritten Beratungsrunde
gelten. Bundesrat Merz und die Ratsmehrheit argumentierten, dieses Vorgehen
durchbräche den Grundsatz der Gesamtbereinigung und gefährde die positive
Konsensfindung, worauf der Vertreter der SVP seinen Vorschlag zurückzog. Beim
Finanzplan hielt der Ständerat ebenfalls an der bestehenden Regelung, Kenntnisnahme
und nicht Genehmigung durch das Parlament, fest. Die Vorlage passierte die
Gesamtabstimmung mit 19 Stimmen bei drei Enthaltungen. 66

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Differenzbereinigungsverfahren der Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes
setzte sich der Ständerat mit seiner Ablehnung einer „Lex Swissair“ durch; die
Kompetenzen von Bundesrat und Finanzdelegation bei der Bewilligung von dringlichen
Krediten werden nicht eingeschränkt. Künftig ist der Bundesrat verpflichtet, das Budget
bis spätestens Ende August zuhanden der Räte zu verabschieden. Und um die
Einflussmöglichkeiten des Parlaments zu verstärken, hat die Regierung bei einer Motion
der Bundesversammlung zum Finanzplan nicht mehr maximal zwei Jahre Zeit, um tätig
zu werden, sondern muss bereits mit dem nächsten Finanzplan berichten, wie sie das
Begehren umgesetzt hat. Weicht sie von der Motion ab, muss sie einen begründeten
Abschreibungsantrag stellen. Die Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes wurde in
der Schlussabstimmung im Nationalrat mit 175:4 Stimmen bei 7 Enthaltungen und im
Ständerat mit 43:0 Stimmen angenommen. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.2005
MAGDALENA BERNATH

Da sich beide Räte bezüglich der Kompetenzen der Finanzdelegation für die
Beibehaltung des Status quo und gegen eine „Lex Swissair“ ausgesprochen hatten,
lehnte es der Nationalrat ab, auf eine entsprechende Gesetzesvorlage einzutreten,
welche seine Finanzkommission aufgrund einer parlamentarischen Initiative der SVP-
Fraktion ausgearbeitet hatte. Mit Zustimmung des Bundesrates überwies das Parlament
eine Motion der FK-NR (Mo. 05.3003), welche eine Überprüfung von Ressourcen und
Leistungen im Flag-Modell auf Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
verlangte. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Ende Jahr unterbreitete die Regierung dem Parlament eine Botschaft zur Teilrevision
des Finanzhaushaltsgesetzes mit dem Ziel, die Kreditsperre dauerhaft im Gesetz zu
verankern, da das befristete Kreditsperrungsgesetz von 2002 Ende 2007 ausläuft. Das
Instrument, das der Bundesrat seit 1997 im Rahmen des Voranschlags sechs Mal
beantragt hatte, hatte sich zu einem wichtigen Instrument der Haushaltsteuerung
entwickelt und den Bundeshaushalt insgesamt um über 1 Mia Fr. entlastet. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2006
MAGDALENA BERNATH

In der Wintersession 2006 hatte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur
Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes (Kreditsperre) präsentiert. Ziel dieser Revision
war es, die Kreditsperre, welche einen Beitrag zur Gewährleistung eines
schuldenbremsenkonformen Bundeshaushaltes leistet, dauerhaft im
Finanzhaushaltgesetz zu verankern.

Der Ständerat trat in der Frühjahrssession diskussionslos auf die Vorlage ein. Er

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2007
LINDA ROHRER
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präzisierte die Regeln zur Freigabe der Kreditsperre, indem er festhielt, dass die
Kreditfreigabe wegen schwerer Rezession der Genehmigung durch die
Bundesversammlung bedarf und der Bundesrat über andere Freigaben dem Parlament
in den Botschaften über die Nachtragskreditbegehren oder mit der Staatsrechnung
Bericht zu erstatten hat. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat das Gesetz mit
35 zu 1 Stimmen an.

Im Nationalrat beantragte eine links-grüne Minderheit, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Die Kreditsperre komme einer finanzpolitischen Bankrotterklärung des
Parlaments gleich und sei mit ihrer flächendeckenden Wirkung ein ungeeignetes
Instrument der Ausgabenbremse. Die Vertreter des bürgerlichen Lagers, welche sich
schliesslich durchsetzten, sahen in der Kreditsperre ein probates Mittel, um
übermässiges Ausgabenwachstum zu bremsen. Bei der Detailberatung wurden zwei
Minderheitsanträge des links-grünen Lagers abgelehnt. Der erste Antrag verlangte, dass
die Bundesversammlung im Beschluss über den Voranschlag Ausgaben teilweise sperren
könne, wenn die Schuldenbremse dies erfordere und der zweite Minderheitsantrag
wollte bereits eingegangene Verpflichtungen und gesetzlich zugesicherte Beiträge von
der Sperrung ausnehmen. Der Nationalrat nahm die Vorlage in der Gesamtabstimmung
mit 128 zu 68 Stimmen an. 70

Der Bundesrat beantragte dem Parlament eine Revision des Finanzhaushaltgesetzes mit
dem Ziel, eine Ergänzungsregel zur Schuldenbremse einzuführen. Nach den
gegenwärtigen Bestimmungen haben ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben
keinen Einfluss auf den ordentlichen Haushalt, womit sichergestellt wird, dass
einmalige und unvorhersehbare Transaktionen nicht zu grossen Schwankungen in den
ordentlichen Ausgaben führen und somit die Stetigkeit der staatlichen
Aufgabenerfüllung gefährden. Diese Handhabung des ausserordentlichen Haushalts
bewirkt aber auch, dass die nominellen Bundesschulden selbst bei einer
schuldenbremsenkonformen Finanzpolitik ansteigen können. Die nun unterbreitete
Gesetzesrevision belässt zwar den ausserordentlichen Haushalt als Sicherheitsventil
ausserhalb der Schuldenbremse, soll aber durch eine Ergänzung der bestehenden Regel
einen schleichenden Schuldenanstieg verhindern. Die Grundidee besteht darin,
Defizite des ausserordentlichen Haushaltes über den ordentlichen Haushalt
mittelfristig zu kompensieren. Als Steuerungsgrösse dient ein „Amortisationskonto“,
das neu eingeführt wird. Darin werden die ausserordentlichen Einnahmen und
Ausgaben erfasst. Weist es einen Fehlbetrag aus, so ist dieser während der folgenden
sechs Jahre durch Überschüsse im ordentlichen Haushalt abzutragen. Die neue Regel
ist insofern flexibel ausgestaltet, als sie Bundesrat und Parlament keine Vorgaben
macht, wie der Amortisationsbetrag auf die Frist von sechs Jahren zu verteilen ist. Die
Sanierung des ausserordentlichen Haushaltes erfolgt zudem „nachrangig“ zum
ordentlichen Haushalt, weshalb sie allfälligen konjunkturellen Schwankungen Rechnung
tragen kann.

Der Ständerat nahm in der Wintersession als erster die Behandlung dieses Geschäfts
auf. Während die bürgerliche Mehrheit der Finanzkommission auf den Entwurf
eintreten wollte, beantragte Fetz (BS) im Namen der SP Nichteintreten. In dieser
finanzpolitisch turbulenten Zeit sei es der vollkommen falsche Zeitpunkt, eine neue
einengende Regel in der Finanzpolitik zu beschliessen, vor allem weil man noch wenig
Erfahrung mit der 2003 eingeführten Schuldenbremse habe, da man sie noch nicht
über einen ganzen Konjunkturzyklus erlebt habe. Ausserdem sei sie klar dagegen, dass
das Parlament einen weiteren Abbau seiner Budgethoheit vornehme. Sie konnte sich
mit ihrer Argumentation aber nicht durchsetzen: Eintreten wurde mit 27 zu 8 Stimmen
beschlossen.

In der Detailberatung folgte die kleine Kammer mit einer einzigen Ausnahme dem
Bundesrat, indem sie festhielt, dass das Parlament im Fall von ausserordentlichen
Entwicklungen die Amortisation über die Frist von sechs Jahren hinaus erstrecken
kann. Obgleich das Finanzdepartement diesen Zusatz ursprünglich als unnötig
bezeichnet hatte, da eine Finanzregel grundsätzlich vom Normalfall auszugehen habe,
signalisierte Bundesrat Merz hier Einlenken. In der Gesamtabstimmung wurde der
Entwurf mit 26 zu 7 Stimmen angenommen. 71

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2008
MARIANNE BENTELI
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Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat mit der Ergänzungsregel zur
Schuldenbremse, die mittelfristig einen Schuldenanstieg durch ausserordentliche
Ausgaben verhindern soll. Die Ratslinke verlangte Nichteintreten auf dieses neue
Regime. Sie konnte sich jedoch mit ihren Anträgen nicht durchsetzen. Der Nationalrat
verabschiedete den Gesetzesentwurf ohne grössere Änderung, einzig die
Amortisationsfrist von sechs Jahren gab zu reden. Während die SVP-
Kommissionsminderheit diese Frist auf vier Jahre verkürzen wollte, schlug das links-
güne Lager vor, sie im Gegenteil auf zehn Jahre zu verlängern. Am Schluss setzte sich
jedoch der bundesrätliche Vorschlag von sechs Jahren durch. Mit zwei kleinen
Differenzen zum Erstrat wurde die Gesetzesanpassung im Nationalrat mit 117 zu 57
Stimmen gutgeheissen. Der Ständerat gab bei den kleinen Differenzen diskussionslos
nach, worauf die Vorlage noch in der Frühlingsssession verabschiedet werden konnte.
In der Schlussabstimmung wurde sie mit 33 zu 9 (Ständerat) bzw. 129 zu 61 (Nationalrat)
angenommen. 72

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2009
NATHALIE GIGER

Im Oktober veröffentlichte der Bundesrat eine Botschaft mit Vorschlägen für
Ergänzungen im Finanzhaushaltsgesetz (FHG) sowie weiterer Bundesgesetze in den
Bereichen Neues Rechnungsmodell, gewerbliche Leistungen sowie Inkasso und
Prozessführung. Es handelt sich dabei insgesamt um Änderungen auf technischer
Ebene, die jedoch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen der Rechnungslegung
sowie die vollständige Inkraftsetzung des FHG und dessen zweckmässige Anwendung
ermöglichen. 73

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.2009
NATHALIE GIGER

Im Jahr 2009 hatte der Bundesrat eine Botschaft mit vorwiegend technischen
Anpassungen im Finanzhaushaltsgesetz (FHG) in die Vernehmlassung geschickt. Die
Vorlage enthielt verschiedene Anpassungen rund um das neue Rechnungsmodell (NRM),
eine gesetzliche Regelung möglicher gewerblicher Aktivitäten einiger
Bundesverwaltungsstellen und eine Regelung der Befugnisse der Eidgenössischen
Finanzverwaltung im Prozessführungs- und Inkassobereich. Der Ständerat befasste sich
als erster mit der Vorlage und verabschiedete sie nach Vorgabe seiner Kommission in
der Version des Bundesrates. Auch im Nationalrat war das Eintreten nicht umstritten
und die Gesetzesänderung wurde einstimmig angenommen . 74

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2010
NATHALIE GIGER

Im Juni 2014 befasste sich der Nationalrat mit der Frage der steuerlichen
Abzugsfähigkeit von Bussen gegen natürliche und juristische Personen, die im Zuge des
US-Steuerstreits und einer Busse gegen die Grossbank Credit Suisse in der Höhe von
CHF 2,8 Mrd. hohe Wellen schlug. Eine Mehrheit des Nationalrats kritisierte die
Möglichkeit der Banken, einen Teil ihrer Bussen von den Steuern abziehen zu können
und überwies mit 99 zu 81 Stimmen bei 6 Enthaltungen ein Postulat Leutenegger
Oberholzer (sp, BL), das den Bundesrat beauftragte, die rechtliche Situation zu klären
und dem Parlament in einem Bericht darzulegen, wie Bussen und andere finanzielle
Sanktionen von natürlichen und juristischen Personen steuerlich beim Bund und in den
einzelnen Kantonen behandelt werden. Bekämpft wurde das Postulat namentlich von
Ruedi Noser (fdp, ZH), der argumentierte, dass nicht in jedem Fall klar sei, welcher
Anteil einer Busse strafrechtlichen Charakter habe. Gewisse Bussen würden auch einen
Teil Gewinnabschöpfung enthalten. Zudem gäbe es auch immer wieder Bussen, die im
Ausland ausgesprochen würden, bei denen die "Rechtsstaatlichkeit teilweise fraglich"
sei. In der gleichen Debatte lehnte der Nationalrat eine Motion Schelbert (gp, LU) ab.
Diese forderte, dass alle Folgekosten (Verhandlungen, Verwaltung und Gerichte) aus der
Bereinigung des Steuerstreits mit den USA den Finanzinstituten auferlegt werden. 75

POSTULAT
DATUM: 18.06.2014
DAVID ZUMBACH

Nur gerade drei Monate nach der Annahme eines Postulats Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) präsentierte der Bundesrat im September 2014 seinen Bericht zur steuerlichen
Abziehbarkeit von Bussen und finanziellen Verwaltungssanktionen. Gemäss Auffassung
des Bundesrates stellten demnach Bussen "keinen geschäftsmässig begründeten
Aufwand" dar und dürften aus diesem Grunde auch nicht von der Steuer abgezogen
werden. Weiter argumentierte der Bundesrat, dass durch die steuerliche
Abzugsfähigkeit die Strafwirkung verringert würde, was der beabsichtigen Wirkung von
Bussen ("sie sollen die bestrafte Person direkt treffen") zuwiderlaufen würde. Unklar
blieb indes weiter, was dies für die Grossbank Credit Suisse zu bedeuten hatte, die im
Zuge des US-Steuerstreits eine Busse von CHF 2,8 Mrd. bezahlen musste, da sie durch

POSTULAT
DATUM: 12.09.2014
DAVID ZUMBACH
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den Kanton Zürich veranlagt wurde. In seinem Bericht betonte der Bundesrat denn
auch, dass die steuerliche Behandlung von Bussen, finanziellen Verwaltungssanktionen
und Gewinnabschöpfungen im Gesetz "nicht explizit" geregelt sei und bezeichnete es
aufgrund der "bestehenden Unsicherheiten" als sinnvoll, entsprechende Bestimmungen
in das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) und in das Gesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern von Bund und Kantonen (StHG) aufzunehmen. 76

Im Rahmen seines Berichts zu Motionen und Postulaten der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2015 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) bezüglich der steuerlichen Abzugsfähigkeit von finanziellen
Sanktionen. Mit der Vorlage des Berichts im September 2014 erachte er das Postulat als
erfüllt, erklärte der Bundesrat. Im Juni 2016 sprach sich der Nationalrat stillschweigend
für die Abschreibung aus. 77

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

Les deux chambres du parlement ont adopté une motion Favre (plr, NE) chargeant le
Conseil fédéral d’examiner les moyens de promouvoir la production privée
d’électricité ainsi que les possibilités d’aménager sa rétribution à prix coûtant (RPC)
dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 et de proposer des mesures
correspondantes. 78

MOTION
DATUM: 29.09.2011
LAURENT BERNHARD

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Les Chambres ont été saisies d’une initiative du canton de Bâle-Campagne visant à
modifier la LHID de sorte à autoriser les cantons à introduire une épargne-logement
fiscalement déductible. Ce type d’incitation fiscale à l’accès à la propritété existe déjà
dans le canton de Bâle-Campagne depuis plusieurs années en vertu d’une disposition
transitoire de la LHID. Or, cette disposition est caduque depuis fin 2004 et la révision
législative censée la réintroduire dans la loi figurait dans le Paquet fiscal rejeté par le
peuple en mai 2004. Par conséquent, l’initiative vise à créer la base légale nécessaire à
la poursuite de la pratique bâloise. Sur proposition de sa CER, le Conseil des Etats a
décidé, par 21 voix contre 15, de ne pas donner suite à l’initiative au motif qu’elle viole
la norme constitutionnelle relative à l’harmonisation fiscale formelle dans la mesure où
la nouvelle disposition introduirait une disharmonisation entre la fiscalité fédérale et
les fiscalités cantonales, d’une part, et entre les fiscalités cantonales, de l’autre. La
Chambre haute a en outre estimé que l’introduction de cette nouvelle déduction allait
à l’encontre des efforts consentis pour la simplification du système fiscal. Enfin, elle a
rappelé l’existence d’instruments efficaces en faveur de l’accès à la propriété (2ème
pilier et pilier 3a). A l’inverse, le Conseil national a décidé, par 98 voix contre 65, de
donner suite à l’initiative, jugeant que l’instrument de l’épargne-logement fiscalement
déductible compléterait efficacement les moyens existants. En fin d’année, le Conseil
des Etats a réitéré sa décision, par 22 voix contre 15, scellant définitivement le sort de
l’initiative. Les Chambres ont également procédé à l’examen préalable des initiatives
parlementaires Hans Rudolf Gysin (prd, BL), Jermann (pdc, BL) et groupe UDC allant
dans le même sens que l’initiative cantonale. Le désaccord entre le Conseil national et
le Conseil des Etats s’est répété à l’identique. 79

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.12.2007
NICOLAS FREYMOND

Nachdem im Vorjahr der Ständerat die drei parlamentarischen Initiativen zur
Förderung des steuerlich begünstigten Bausparens zum zweiten Mal abgelehnt hatte,
befasste sich in der Frühjahrssession wieder der Nationalrat damit. Die drei Vorstösse
der SVP-Fraktion, von Gysin (fdp, BL) resp. von Jermann (cvp, BL) aus dem Jahr 2004
verlangten, dass das Steuerharmonisierungsgesetz so zu ändern ist, dass die Kantone
das steuerprivilegierte Bausparen nach dem Modell des Kantons Basel-Land einführen
resp. beibehalten dürfen (pa.Iv. 04.446; 04.448; 04.475). Gegen den Widerstand der SP
und der GP, welche die Vorlage weiterhin als eine Steuerprivilegierung der Reichen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2008
HANS HIRTER
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bezeichneten, entschied sich der Nationalrat noch einmal dafür, diesen
parlamentarischen Initiativen Folge zu geben. Mit relativ knappen Mehrheiten lehnte sie
der Ständerat aber auch ein drittes Mal und damit endgültig ab. 80

Gegen den Widerstand der Linken stimmte der Nationalrat der Abschaffung der so
genannten Dumont-Praxis zu. Auslöser war eine parlamentarische Initiative Müller (fdp,
AG) aus dem Jahr 2004 gewesen, welcher die Wirtschaftskommissionen beider Räte
Folge gegeben hatten. Diese Dumont-Praxis geht auf ein Bundesgerichtsurteil von 1973
zurück und schreibt vor, dass Käufer von vernachlässigten Liegenschaften die
Renovationsarbeiten während der ersten fünf Jahre nicht als Unterhaltsaufwand vom
steuerpflichtigen Einkommen abziehen dürfen. Während Müller noch eine Reduktion
der Frist auf zwei Jahre verlangt hatte, beantragte die WAK-NR eine gänzliche
Aufhebung der Bestimmungen auf Bundesebene. Den Kantonen sollte es frei gestellt
sein, ob sie die Dumont-Praxis weiter führen wollen. Der Bundesrat opponierte in
seiner Stellungnahme gegen diese Wahlfreiheit der Kantone, da sie die Bestrebungen
der Steuerharmonisierung unterlaufe. Die WAK übernahm dieses Argument und
beantragte, die Dumont-Praxis ganz abzuschaffen. Wohnbaupolitisch spreche
insbesondere dafür, dass nötige Renovierungsarbeiten und energiepolitische
Sanierungen nicht aus Steuergründen hinaus gezögert würden. Gegen den Widerstand
der SP und der GP, die darin primär ein Steueroptimierungsinstrument für Reiche
sahen, stimmte der Nationalrat dieser Aufhebung mit 127 zu 56 Stimmen zu. In der
Schlussabstimmung sprachen sich auch die Grünen für die Aufhebung aus, da sie
schliesslich den Aspekt der Erleichterung von Renovationen mit dem Ziel der
Verbesserung der Energieeffizienz höher bewerteten als die von ihnen ursprünglich
bekämpften steuerpolitischen Auswirkungen. Der Ständerat schloss sich diesem
Entscheid einstimmig bei drei Enthaltungen an. 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

In der Herbstsession überwies der Ständerat eine parlamentarische Initiative Reimann
(svp, AG), die von der Staatspolitischen Kommission befürwortet worden war. Der
Gesetzesentwurf der Kommission sieht bei der direkten Bundessteuer einen Abzug für
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen an Parteien bis zu einem Höchstbetrag von
10'000 Fr. vor. Zu den Zuwendungen gehören Spenden, aber auch Mandatssteuern,
welche von Politikern an ihre Parteien entrichtet werden. Auch bei juristischen
Personen soll der Abzug möglich sein. Gleichzeitig wird auch den Kantonen
vorgeschrieben, einen Steuerabzug für Zuwendungen an Parteien zuzulassen, wobei die
Festlegung des Höchstbetrages in die Kompetenz der Kantone fällt. Eine Minderheit
hatte erfolglos für eine Offenlegungspflicht der Zuwendungen argumentiert, um mehr
Transparenz bei der Parteienfinanzierung zu schaffen. Der Bundesrat hatte die
Gesetzesvorlage ganz abgelehnt, weil sie das Steuerrecht verkompliziere. Zudem
befürchtete er ein Missbrauchspotenzial: Spenden könnten über Parteien indirekt an
andere Interessengruppierungen fliessen. In Bezug auf die juristischen Personen
machte der Bundesrat geltend, es komme zu einer Doppelspurigkeit mit einem bereits
existierenden Abzug für Politsponsoring. Der Bundesrat konnte sich allerdings mit
seinen Einwänden nicht durchsetzen. Nach Ansicht des Ständerates ist es mit der
Vorlage möglich, die Rechtslage bezüglich Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an
Parteien zu klären und zu vereinheitlichen: 15 Kantone sehen bereits einen Abzug vor,
aber nach einem Urteil des Bundesgerichtes fehlte dafür bisher die bundesgesetzliche
Grundlage. Vertreter aller Parteien unterstützten grundsätzlich die Idee, dass der
wichtigen Rolle der Parteien für den politischen Prozess mit höheren Anreizen für
Spenden Rechnung getragen werden müsse. 82
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Wenn Unternehmen Parteien im Interesse der Unternehmensziele Geld spenden, so
dürfen sie dies als geschäftsmässig begründeten Aufwand von den Steuern abziehen.
Diese unter dem Begriff Politsponsoring bekannte Praxis sollte durch eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingeschränkt werden und
nur noch möglich sein, wenn die Spende öffentlich bekannt gemacht wird. Die SPK-NR
lehnte den Vorstoss, der im Rahmen einer seit einigen Jahren breiter geführten
Diskussion um Parteienfinanzierung erörtert wurde, ab und wies darauf hin, dass
private Zuwendungen für die vom Staat nicht finanzierten Parteien in der Schweiz sehr
wichtig seien. Es bestehe die Gefahr, dass höhere Transparenz Politsponsoring weniger
attraktiv machen könnte. Bei der mehrheitlichen Ablehnung des Vorstosses im
Nationalrat zeigte sich ein klarer Links-Rechts-Graben: Während die geschlossenen SP-
und GP-Fraktionen der Initiative Folge geben wollten, stimmten die GLP-, CVP/EVP-,
FDP und SVP-Fraktionen ebenso geschlossen dagegen. 83
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